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ERGÄNZUNG DES MANDATES FÜR DEN AUSSCHUSS 3 

(Staatliche Institutionen) 
Stand: 26. Juli 2004 

 
I. Das Präsidium hat in der 20. Sitzung am 29. April 2004 beschlossen, dass der 

Ausschuss 3 in seinen Beratungen auch weitere Themen, die bisher nicht im Mandat 

enthalten waren, mit folgenden Fragestellungen behandeln soll: 

 

1.) Politische Parteien 

Wie sollen die Fragen der Aufgaben, der Stellung, der Finanzierung und der Kontrolle 

der politischen Parteien auf verfassungsgesetzlicher Ebene geregelt werden? Besteht in 

diesem Zusammenhang hinsichtlich des Art. I des Parteiengesetzes, BGBl. Nr. 404/1975 

idF BGBl. I Nr. 71/2003, ein Änderungsbedarf, und wenn ja, in welcher Richtung? 

 

2.) Sitz der obersten Organe 

Besteht hinsichtlich der Regelung über die Bundeshauptstadt sowie über den Sitz der 

obersten Organe gemäß Art. 5 B-VG unter Bedachtnahme auf allfällige Folgekosten 

sowie auf Gesichtspunkte der Flexibilität ein Änderungsbedarf? 

 

3.) Bundesversammlung 

Besteht hinsichtlich der Regelungen betreffend die Bundesversammlung in den Art. 38 

bis 40 B-VG ein Änderungsbedarf? 
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4.) Stellung der Nationalratsabgeordneten 

Besteht hinsichtlich des in Art. 56 Abs. 2 bis 4 B-VG normierten Rückkehrrechts von 

Regierungsmitgliedern in ihre (vormals innegehabte) Stellung als Nationalratsmandatar 

ein Änderungsbedarf? (Für den Fall einer Änderung ist auch die entsprechende 

Ermächtigung des Landesgesetzgebers in Art. 96 Abs. 3 B-VG zu beachten.) 

 

Besteht hinsichtlich der in Art. 59a B-VG vorgesehenen Sonderregelungen für 

öffentliche Bedienstete im Zusammenhang mit ihrer Stellung als Nationalratsmandatar 

ein Änderungsbedarf? (Für den Fall eines Änderungsbedarfes sind auch die Regelungen 

in Art. 23b Abs. 1 und 2 sowie in Art. 95 Abs. 4 1. Satz B-VG zu beachten.) 

 

II. Das Präsidium hat in der 21. Sitzung am 25. Mai 2004 beschlossen, dass die 

Ausschüsse in ihren weiteren Beratungen auch die im Tabellenteil des Zwischenberichts 

des Ausschusses 2 enthaltene „Zusammenstellung der in Geltung stehenden Regelungen 

in bundesverfassungsgesetzlicher Form“ (Bundesverfassungsgesetze und 

Verfassungsbestimmungen in Bundesgesetzen) berücksichtigen sollen. 

 

Die Bundesverfassungsgesetze und Verfassungsbestimmungen aus dem Bereich 

„Bezügebegrenzung“ (74bvg − BezügebegrenzungsBVG 1987, 77bvg − 

BezügebegrenzungsBVG 1997 und 7vfb − bezügerechtliche Regelung im VfGG) sollen 

jedoch nicht, wie im Tabellenteil des Zwischenberichts des Ausschusses 2 vorgesehen, 

vom Ausschuss 3, sondern vom Ausschuss 2 selbst vertieft beraten werden. 

 

Als zu berücksichtigende Normen verbleiben daher die laufenden Ziffern 25bvg 

(1. B-VG-Novelle 1962), 433vfb (Regelung im Zusammenhang mit dem 

Begnadigungsrecht des Bundespräsidenten im Heeresdisziplinargesetz 2002), 10bvg 

(Regelung im Zusammenhang mit dem Begnadigungsrecht des Bundespräsidenten im 

ÜG 1920) sowie 60vfb (Parteiengesetz). 
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III. Das Präsidium hat in der 26. Sitzung am 13. Juli 2004 folgende weitere Ergänzung des 

Mandates des Ausschusses 3 beschlossen: 

 

1.) Wahlrecht  

- Der Ausschuss 3 wird um die Ausarbeitung eines Textvorschlages folgenden 

Inhaltes ersucht: 

Es soll eine für die Nationalratswahl und die Landtagswahlen einheitliche 

Wahlrechtsgrundsatzbestimmung formuliert werden, in der der Grundsatz der 

Verhältniswahl als Wahlrechtsgrundsatz enthalten ist. In dieser Norm soll der 

einfache Gesetzgeber ermächtigt werden, den Grundsatz der Verhältniswahl 

durch eine Mindestprozentklausel, nicht aber durch eine Grundmandatshürde 

einzuschränken, wobei die konkrete Höhe der Prozentklausel vom 

Wahlrechtsgesetzgeber festzulegen wäre. 

Die Formulierung soll sicherstellen, dass den Ländern im Rahmen ihrer 

Verfassungsautonomie ein möglichst großer Gestaltungsspielraum verbleibt, die 

bundesverfassungsgesetzlichen Vorgaben sollen somit auf ein Minimum 

beschränkt und die Verfassungsautonomie der Länder soll nach Möglichkeit 

gestärkt werden. 

Darüber hinaus soll der Ausschuss prüfen, welche Auswirkungen eine 

Ausdehnung einheitlicher Wahlrechtsgrundsätze auch auf die Gemeindeebene 

hätte und inwieweit ein Bedürfnis bzw. die Notwendigkeit besteht, für Wahlen 

auf Gemeindeebene größere Gestaltungsspielräume zu eröffnen. 

- Der Ausschuss wird um die Ausformulierung eines Textvorschlages ersucht, der 

die Stimmabgabe mittels Briefwahl (nicht aber E-Voting) zulässt. 

Als Variante soll eine Regelung ausformuliert werden, der zufolge die 

Stimmabgabe mittels Briefwahl nur dann zulässig ist, wenn die Stimmabgabe vor 

einer Wahlbehörde aus sachlich gerechtfertigten Gründen nicht möglich ist 

(Briefwahl nur subsidiär zulässig). 

- Der Ausschuss wird um die Ausformulierung eines Textvorschlages ersucht, der 

eine Einräumung des Wahlrechts für Ausländer vorsieht. 

Als Variante soll eine Regelung ausformuliert werden, der zufolge Ausländern 

das Wahlrecht unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit eingeräumt wird. 
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2.) Organisation des Nationalrates 

- Der Ausschuss wird ersucht, in seinen Bericht über das Ergänzungsmandat eine 

Textvariante aufzunehmen, in der eine Gesetzgebungsperiode von fünf Jahren 

vorgesehen ist. 

- Der Ausschuss wird um die Ausarbeitung eines Textvorschlages folgenden 

Inhaltes ersucht: 

Zwischen zwei Gesetzgebungsperioden soll der Grundsatz der Diskontinuität 

gelten, zwischen zwei Tagungen innerhalb einer Gesetzgebungsperiode soll 

hingegen Kontinuität bestehen. Ein Volksbegehren, das innerhalb einer 

Gesetzgebungsperiode nicht abschließend behandelt worden ist, soll mit dem 

Ende der Gesetzgebungsperiode nicht verfallen. Diese Vorgaben sollen mit einer 

möglichst einfachen und knappen Formulierung umgesetzt werden, wobei 

insbesondere geprüft werden soll, inwieweit die entsprechenden Regelungen 

überhaupt im B-VG getroffen werden müssen oder ob mit einer Regelung im 

GOG-NR das Auslangen gefunden werden kann. 

- Der Ausschuss wird um die Ausarbeitung eines Textvorschlages folgenden 

Inhaltes ersucht: 

Für Regierungsvorlagen soll ein Begutachtungsverfahren mit einer 

Mindestbegutachtungsfrist vorgesehen werden. Die Regelung soll eine Klausel 

beinhalten, wonach vom Regelfall des Begutachtungsverfahrens in sachlich 

gerechtfertigten Gründen abgewichen werden kann. Weiters sollen Überlegungen 

angestellt werden, ob eine entsprechende Regelung eine Bestimmung über die 

allgemeine Zugänglichkeit von Regierungsvorlagen bzw. über ein 

Einsichtnahmerecht enthalten kann. Die Regelung soll keine ausdrückliche 

Anführung einzelner begutachtender Institutionen beinhalten. 

 

3.) Bundesregierung 

- Der Ausschuss wird um die Ausarbeitung eines Textvorschlages folgenden 

Inhaltes ersucht: 

Die Bundesregierung soll zur Erlassung einer Geschäftsordnung ermächtigt 

werden, in der jedenfalls Regelungen über das für Beschlüsse erforderliche 

Anwesenheitsquorum, die Zulässigkeit von Umlaufbeschlüssen und die 

Veröffentlichung von Tagesordnungen und Beschlüssen [sowie allenfalls die 
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Vertretung von Regierungsmitgliedern] getroffen werden sollen. 

Weiters wird der Ausschuss um die Ausarbeitung eines Textvorschlages ersucht, 

in dem die Vertretungsregelungen des Art. 73 B-VG in vereinfachter Form auf 

bundesverfassungsgesetzlicher Ebene getroffen werden. (Allenfalls kann 

vorgesehen werden, dass bei dieser Variante die näheren 

Ausführungsbestimmungen in der Geschäftsordnung getroffen werden sollen). 

- Der Ausschuss wird um die Ausarbeitung eines Textvorschlages ersucht, in dem 

klargestellt wird, dass die einstweilige Bundesregierung hinsichtlich ihrer 

Verantwortlichkeit denselben Regelungen unterliegt wie die definitive 

Bundesregierung. 

- Der Ausschuss wird ersucht, Überlegungen folgenden Inhaltes anzustellen: 

Es soll ausgeschlossen sein, dass ein Regierungsmitglied, dem vom Nationalrat 

das Misstrauen ausgesprochen wurde, mit der Fortführung der Amtsgeschäfte 

betraut wird. Zu prüfen ist, ob es zur Umsetzung dieser Vorgabe legistischer 

Maßnahmen im B-VG bedarf. 

 

4.) Bundeshauptstadt Wien 

- Der Ausschuss wird ersucht, zu untersuchen, welche der bestehenden 

bundesverfassungsgesetzlichen Sonderregelungen für Wien noch zweckmäßig 

sind. Aufbauend darauf soll ein Textvorschlag ausgearbeitet werden, in dem die 

bestehenden Sonderregelungen so weit wie möglich zurückgenommen werden 

und dem Landesverfassungsgesetzgeber ein größerer Gestaltungsspielraum 

eingeräumt wird. Dabei soll aber jedenfalls dafür Vorsorge getragen werden, dass 

Wien auch in Hinkunft nicht in mehrere Gemeinden gegliedert sein muss. 

 

5.) Gemeinden 

- Der Ausschuss wird ersucht, einen Textvorschlag folgenden Inhaltes 

auszuarbeiten: 

Änderungen im Bestand von Gemeinden sollen nur bei Zustimmung durch die 

betroffene Bevölkerung möglich sein. 

- Der Ausschuss wird ersucht, zu prüfen, welche der bestehenden Vorgaben für die 

Gemeinden auf bundesverfassungsgesetzlicher Ebene (Art. 115 bis 120 B-VG) 

allenfalls entbehrlich sind. 
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- Der Ausschuss wird ersucht, einen Textvorschlag folgenden Inhaltes 

auszuarbeiten: 

Das Instrument der Statutarstadt soll erweitert (Anspruch auf Statuterteilung ab 

20.000 Einwohnern sowie bei Vorliegen allfälliger weiterer Kriterien) und eine 

Region mit eigenem Statut soll ermöglicht werden. 

- Der Ausschuss wird ersucht, einen Textvorschlag folgenden Inhaltes 

auszuarbeiten: 

Die Bildung von Gemeindeverbänden soll erleichtert und die demokratische 

Struktur von Gemeindeverbänden soll verbessert werden. Dabei sollen 

insbesondere die Textvorschläge der Bundesstaatsreform (B-VG-Novelle 1996) 

zum Bereich Gemeindeverbände berücksichtigt werden. 

 

6.) Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam betreffende Fragen 

- Der Ausschuss wird ersucht, einen Textvorschlag auszuarbeiten, dem zufolge 

einzelne Gemeinden untereinander oder mit anderen Gebietskörperschaften 

Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG abschließen können. 

- Der Ausschuss wird um die Ausarbeitung eines Textvorschlages ersucht, dem 

zufolge den Gebietskörperschaften die Möglichkeit eingeräumt wird, 

gemeinsame Einrichtungen zu schaffen. 

- Der Ausschuss wird ersucht, Überlegungen folgenden Inhalts anzustellen: 

Besteht für Gebietskörperschaften ein Bedarf, über das Instrument der Ver-

einbarung gemäß Art. 15a B-VG hinaus untereinander Verträge öffentlich-

rechtlicher Art abzuschließen. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob dem dahin 

gehenden Bedürfnis durch eine Ausweitung des Regelungsregimes des  

Art. 15a B-VG auf die Gemeinden in ausreichender Form Rechnung getragen 

werden kann. 

Besteht für Gebietskörperschaften ein Bedarf, mit Dritten Verträge öffentlich-

rechtlicher Art abzuschließen. Dabei ist insbesondere darauf Bedacht zu nehmen, 

ob dem dahin gehenden Bedürfnis durch die von der Expertengruppe des 

Präsidiums „Handlungsformen und Rechtsschutz in der öffentlichen Verwaltung“ 

behandelten Aspekte in ausreichender Form Rechnung getragen wird. 
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- Sollte der Ausschuss zur Ansicht gelangen, dass zusätzlich zu den genannten 

Aspekten bundesverfassungsgesetzliche Regelungen erforderlich sind, so wird er 

um die Ausarbeitung eines dahingehenden Textvorschlages ersucht. 

 

7.) Legalitätsprinzip 

- Der Ausschuss wird um die Ausformulierung eines Textvorschlages folgenden 

Inhaltes ersucht: Die Umsetzung von gemeinschaftsrechtlichen Richtlinien durch 

Verordnung soll zulässig sein, wenn der Gesetzgeber dazu formell ermächtigt 

und wenn die Richtlinie inhaltlich derart bestimmt ist, wie dies Art. 18 B-VG 

derzeit für innerstaatliche Gesetze fordert. 

 

8.) Mitwirkungsbefugnisse gemäß Art. 23c B-VG 

- Der Ausschuss wird ersucht einen Textvorschlag folgenden Inhaltes 

auszuarbeiten: Die in Art. 23c B-VG normierten Mitwirkungsbefugnisse 

österreichischer Organe an der Ernennung von Organen der Europäischen Union 

sollen in knapper, reduzierter Weise formuliert werden. Die einzelnen 

mitwirkenden Institutionen sollen nicht im B-VG selbst genannt werden, 

allerdings wäre in den Erläuterungen klarzustellen, dass die Neufassung nicht zu 

einer Reduzierung der derzeit bestehenden Mitwirkungsrechte bisher 

eingebundener Institutionen führen soll. 

Weiters wird der Ausschuss ersucht, einen alternativen Textvorschlag 

auszuarbeiten, dem zufolge die Mitwirkung an der Ernennung des 

österreichischen Mitgliedes des Europäischen Rechnungshofes dem 

Hauptausschuss des Nationalrates allein zukommt. 

 

Im Zuge der weiteren Beratungen aller Ausschüsse, so auch des Ausschusses 3, mögen – 

im Sinn des Beschlusses des Gründungskomitees des Österreich-Konvents vom 2. Mai 

2003 – die Anliegen der Bürgernähe, Partizipation und Transparenz sowie einer 

kostengünstigen Erfüllung der Staatsaufgaben besonders beobachtet werden. 

 

Zeitplan: 

Der Ausschuss wird ersucht, dem Präsidium bis Mitte Oktober 2004 einen schriftlichen 

Bericht über die Ergebnisse der Beratungen vorzulegen. 
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